
 

 
 

 

 
 

 
Wegleitung zum 
Qualifikationsverfahren 2026 
 
Restaurantangestellte/r EBA 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, 
Kandidatinnen und Kandidaten 

 

Alle nötigen Prüfungsunterlagen finden Sie unter  
www.hgf-mittelland.ch 
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Allgemeine Informationen zum Qualifikationsverfahren 

Prüfungsleitung 

Die Prüfungsleitung obliegt dem Departement für Bildung in Aarau/Solothurn. 
Für die Prüfungsdurchführung ist die Hotel & Gastro formation Mittelland 
verantwortlich. 
 
Chefexperte: 
Urs Kohler, GastroBildungsZentrum GBZ 
Dammweg 23, 5600 Lenzburg   kohler@gastroaargau.ch  
 
Technische Prüfungsleiterin: 

Melanie Wernle     wernle@hgf-mittelland.ch  
 

Durchführungsort 

Der Qualifikationsbereich «Praktische Arbeiten» wird durch die Hotel & Gastro 
formation Mittelland organisiert und wie folgt durchgeführt:  
 

Praktische Arbeiten für alle Restaurant-Lernende: 

 
GastroBildungsZentrum GBZ, Dammweg 23, 5600 Lenzburg 
 

Durch den Besuch der überbetrieblichen Kurse sind alle Teilnehmenden mit der 
Infrastruktur am Prüfungsort vertraut. Der mögliche Zeitplan befindet sich im Anhang. 
Der Qualifikationsbereich «ABU» und «Berufskenntnisse» wird durch die 
entsprechende Berufsfachschule organisiert.  
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Laptop/Tablet/Smartwach/Mobile 

Dürfen bei den Prüfungen nicht verwendet oder getragen werden. 
 

Taschenrechner 

Netzunabhängige, nicht druckende elektronische Taschenrechner (auch 
programmierbare) mit ausschliesslich numerischer Anzeige dürfen in allen Fächern 
der Abschlussprüfung verwendet werden, sofern es sich nicht um einen Prüfungsteil 
handelt, in welchem ausdrücklich keine oder nur speziell bezeichnete Hilfsmittel 
gestattet sind. Der Taschenrechner wird als persönliches Hilfsmittel betrachtet und ist 
vom Prüfungsabsolventen respektive der Prüfungsabsolventin selbst mitzubringen. 
Für das einwandfreie Funktionieren des Gerätes ist der Benutzer und die Benutzerin 
verantwortlich. Der Austausch von Geräten unter den Kandidaten und Kandidatinnen 
ist nicht gestattet. Tritt eine Störung am Rechner auf, so besteht kein Anspruch auf ein 
Ersatzgerät (es sei denn, ein eigenes ist vorhanden), auf eine Prüfungsverlängerung 
oder eine Nachprüfung. 
 

Prüfungszulassung 

Nehmen Sie zu jeder Prüfung einen amtlichen Ausweis mit: 
ID, Pass, Fahrausweis. 
SBB Abo, Krankenkassenkarte, o.ä. werden nicht akzeptiert.  
 

Krankheit / Unfall / Verspätung 

Alle Lernenden sind verpflichtet, das Qualifikationsverfahren zu absolvieren. Einzige 
Entschuldigungsgründe für das Fernbleiben von der Prüfung sind eine ärztlich 
bescheinigte Krankheit oder ein Unfall. In diesem Fall ist die Prüfungsleitung sofort 
schriftlich und unter Beilage des Arztzeugnisses zu informieren. Nach der Prüfung 
geltend gemachte Bescheinigungen, werden nicht als Entschuldigungsgrund 
anerkannt. 
Der Kandidat und die Kandidatin hat rechtzeitig am Prüfungsort einzutreffen. Liegt bei 
einer Verspätung nachweisbar kein Selbstverschulden vor (aussergewöhnliche 
Zugsverspätung, Unfall, etc.) besteht das Anrecht auf eine ungekürzte Prüfungszeit. 
Die Verspätung muss aber durch Dritte (Bahnpersonal, Polizei, etc.) bestätigt werden. 
Ob die Prüfung oder Prüfungsteile sofort oder erst später absolviert werden können, 
entscheidet der Chefexperte/die Chefexpertin. Ist die Verspätung selbst verschuldet, 
besteht kein Recht auf das Nachholen der versäumten Prüfungszeit. Die verbleibende 
Prüfungszeit darf jedoch vollständig ausgeschöpft werden. 
 

Lesen Sie unter www.hgf-mittelland.ch die Bestimmungen zum 
Qualifikationsverfahren Aargau/Solothurn.  
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                   Möglicher Zeitplan - Praktische Arbeiten     MITTAGSERVICE 
 

 Ablauf Zeit Arbeiten Erklärungen 

 8.45h – 9.00h  
Eintreffen 

der Lernenden 
 Umziehen 
 Persönliches Material vorbereiten 

V
o

rb
e

re
it

u
n

g
 9.00h – 9.30h 

 
 
 
 
 

*30 Min. 

Begrüssung 
und 

Erklärung der 
Aufgaben 

 Ausfüllen der Prüfungsunterlagen 
 Gesundheitsfrage 
 Abgabe der Prüfungsunterlagen 
 Erklärung der Aufgaben 
 Vorstellungsrunde 
 Besichtigung der Prüfungsräume 

9.30h – 9.40h *10 Min. Planung 
 Persönliche Vorbereitung auf die 

praktischen Arbeiten 

A
u

fd
e

c
k

e
n

 

9.40h - 10.25h 45 Min. 
Tische aufdecken 

und  
Service vorbereiten 

 7 Serviettenformen erstellen 
(4 für Gäste / Besteck, Eiskübel, Rechnung) 

 Tisch aufdecken für 4 Pers.  
 Tischdekoration nach Vorgabe 
 Mise en Place erstellen 

 10.25h – 10.30h *5 Min. Pause  

In
fo

 

10.30h - 11.00h *30 Min. 
Service-

besprechung und 
Kasseninstruktion 

 diverse Service- und Gast-Infos 
 Kassenhandling repetieren 
 Card-Terminal erklären 

 

11.00h – 11.45h *45 Min. 
Essenspause 
für Lernende 
und Experten 

 Verpflegung im Pausenraum 
  

G
ä

s
te

se
rv

ic
e 

11.45h - 12.00h 15 Min. 
Vorbereitung  

zum 
Mittagservice 

 Letzte Mise-en-place erstellen 
 pers. Vorbereitung auf den Service 

12.00h - 14.30h 
150 Min. 

gilt als 
Richtzeit 

Mittagservice 

 Begrüssung, Platzierung 
 Verkauf und Beratung am Tisch 
 Mittageservice 
 Getränkeservice / Zusatzverkäufe 
 Gastrechnung und Inkasso 
 Gästeverabschiedung 

 
14.30h - 14.45h *15 Min. 

Verabschiedung 
und Pause 

 

A
b

s
c

h
lu

s
s

 

ab 14.45h 
 

Prüfungsschluss: 
ca. 15.30h 

 

45 Min. Aufräumen 
 Prüfungszimmer/Office für den 

Folgetag vorbereiten 
 Materialreinigung in der Praxis 

 Total 255 Min.  * zählt nicht als Prüfungszeit 
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Wichtige Hinweise 

 Zu jeder Prüfung muss ein amtlicher Ausweis mitgebracht und vorgezeigt werden. 
Ohne Ausweis keine Prüfung! 

 
Ein amtlicher Ausweis ist ein Pass, eine ID, ein Führerausweis oder ein 
Ausländerausweis. SBB-Abos, Krankenkassen-, Kreditkarten, o.ä. werden NICHT 
akzeptiert. 
 

 Die Kleiderordnung ist gemäss OdAOrg – Informationen zum üK und gemäss 
Weisungen im persönlichen Aufgebot, einzuhalten. 

 
 

Fragen und Auskünfte 

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen der Chefexperte, Ihre Berufsschullehrerinnen und 
Berufsschullehrer, die üK-Instruktoren und das Sekretariat von Hotel & Gastro formation 
Mittelland zur Verfügung. 
 

Herausgeber dieser Wegleitung 

Hotel & Gastro formation Mittelland Tel. 062 737 90 40 
GastroBildungsZentrum GBZ info@hgf-mittelland.ch 
Dammweg 23 www.hgf-mittelland.ch 
5600 Lenzburg 
 
 
 
Änderungen und Anpassungen bleiben vorbehalten. Massgebend sind in jedem Fall, das 
persönliche Aufgebot und die an der Prüfung abgegeben Unterlagen. 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Erfolg für das 
Qualifikationsverfahren!  
 
Der Chefexperte und die Fachexperten 
Das ganze Team der Hotel & Gastro formation Mittelland 

 

 


